
Die Stadt Regensburg erlässt folgende
Allgemeinverfügung:

1. Für Lebensmittelunternehmer im Stadt-
gebiet Regensburg, die gemäß Art. 1 Abs. 
3 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 
853/2004 nicht der Zulassung bedürfen und 
die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, 
einschließlich Tierdarmhüllen, verarbei-
ten, zerlegen und lagern, das bzw. die 
von Schweinen gewonnen wurden, die in 
Sperrzonen II oder III gehalten wurden, ist 
eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 Durch-
führungsverordnung (EU) 2023/594 unter 
Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen 
nicht erforderlich (Ausnahme von der Be-
nennung gem. Art. 44 Abs. 2 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2023/594):

a) das frische Fleisch und die Fleischerzeug-
nisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von 
Schweinen aus diesen Betrieben werden 
ausschließlich innerhalb Deutschlands ver-
marktet,

b) die tierischen Nebenprodukte von 
Schweinen aus diesen Betrieben werden im 
Einklang mit Art. 35 der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2023/594 innerhalb Deutsch-
lands verarbeitet oder beseitigt und

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von 
der Benennung wurde dem Umweltamt der 
Stadt Regensburg, Abteilung Veterinärwe-
sen und Verbraucherschutz durch den Be-
trieb in Textform angezeigt, bevor Fleisch, 
Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von 
Schweinen verarbeitet, zerlegt oder lagert 
wird, die in einer Sperrzone II oder III ge-
halten wurden. 

2. Diese Allgemeinverfügung wird in stets 
widerruflicher Weise erlassen.

3. Für diese Allgemeinverfügung werden 
keine Kosten erhoben.

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Regensburg als bekannt gegeben.

Hinweis:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist 
nur der verfügende Teil der Allgemeinver-
fügung öffentlich bekannt zu machen. Die 
Allgemeinverfügung liegt mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt 
Regensburg, Umweltamt, Abteilung Um-
weltverfahren, Zi.Nr. 2.014, Bruderwöhrdstr. 
15 b, 93055 Regensburg aus. Sie kann wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten (Montag 

bis Mittwoch zwischen 08.30 und 12.00 Uhr, 
Donnerstag zwischen 08.30 und 13.00 und 
zusätzlich zwischen 15.00 und 17.30 Uhr, 
Freitag zwischen 08.30 und 12.00 Uhr) sowie 
nach vorheriger Terminvereinbarung auch 
abweichend von den allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden. Wir bitten um 
eine vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-1314.

Regensburg, 30. Dezember 2024
Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

Wittmann
Oberrechtsrätin
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Vollzug der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 mit besonderen  
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest;

Gewährung von Ausnahmen von der Benennung von Betrieben, die frisches Fleisch und  
Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von Schweinen, die in Sperrzonen II oder III 

gehalten wurden, verarbeiten, zerlegen und lagern
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Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab 
einem voraussichtlichen 
Auftragswert von 25.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer, siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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